
Darf ein Arbeitszeugnis geknickt und getackert werden?

Immer wieder vermuten Arbeitnehmer versteckte Botschaften in ihrem Arbeitszeugnis –
doch nicht immer steckt wirklich ein Geheimcode dahinter.

Das Rechtsportal AnwaltOnline (www.AnwaltOnline.com) berichtet von einem Fall, mit
dem sich das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz beschäftigen musste. Der
Arbeitnehmer wollte kein geknicktes und getackertes Zeugnis akzeptieren, weil er eine
verschlüsselte Botschaft dahinter vermutete. Dies signalisiere, dass der
Zeugnisaussteller mit dem Arbeitnehmer nicht zufrieden gewesen ist.

Das Gericht führte im Rechtsstreit unter dem Aktenzeichen 5 Sa 314/17 aus, dass der
Zeugnisanspruch des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber dann erfüllt ist, wenn das Zeugnis
nach Form und Inhalt den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

In diesem Zusammenhang kann es nicht beanstandet werden, wenn das Zeugnis
zweimal gefaltet und dann in einem Geschäftsumschlag üblicher Größe verschickt wird.
Voraussetzung ist, dass das Originalzeugnis kopiert werden kann und die Knicke sich
nicht auf den Kopien abzeichnen.

Wenn der Arbeitnehmer damit nicht einverstanden sein sollte, spricht bei einer
Entfernung von knapp 11 km zum ehemaligen Arbeitsort auch nichts dagegen, ein
ungeknicktes Zeugnis wie vorliegend angeboten beim Arbeitgeber abzuholen.

Auch wenn es nicht unbedingt erforderlich ist, dass ein Zeugnis zusammengetackert
wird, so ist dies dennoch kein unzulässiges Geheimzeichen. Auf die subjektive
Vorstellung des Arbeitnehmers, dass dies als eine versteckte Botschaft anzusehen ist,
kommt es genauso wenig an, wie auf vereinzelte geäußerte Rechtsansichten die hierzu
im Internet kursieren mögen. Es ist ausschließlich der objektive Empfängerhorizont
maßgeblich.

Umfassende Rechtsinformationen finden sich auf den Internetseiten von AnwaltOnline.
Bei persönlichen Fragen steht selbstverständlich eine kompetente und preiswerte
Online-Rechtsberatung zur Verfügung. Einfacher lassen sich offene Fragen nicht klären.

Pressekontaktinformationen:

https://www.anwaltonline.com/
https://www.anwaltonline.com/arbeitsrecht/urteile/20224/anspruch-auf-ein-ungeknicktes-und-ungetackertes-arbeitszeugnis
https://www.anwaltonline.com/beratung/rechtsberatung-per-email
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Firmeninformationen:

AnwaltOnline, seit 1999 online, ist einer der erfolgreichsten und etabliertesten
Internetanbieter von Rechtsinformationen und -beratung. Zehntausende Seiten bieten
dem an Rechtsfragen Interessierten fundierte Informationen und kostengünstige
Beratung zu allen gängigen Problemlagen des Zivilrechts.
Ob per Newsletter, kostenlosen Tipps und Tricks oder in Form kostenpflichtiger
Rechtsberatungen - AnwaltOnline zeigt stets einen unbürokratischen und
kostengünstigen Weg durch den Paragrafen-Dschungel. Schließlich gilt AnwaltOnline -
Problem gelöst.

Nutzungsbedingungen

Diese Pressemitteilung kann kostenlos und ohne ausdrückliche Genehmigung
verwendet werden, wenn die Urheberschaft von AnwaltOnline unter Nennung der
Webseite https://www.anwaltonline.com/ aufgeführt wird.

Bei Online Medien und ansonsten soweit technisch möglich (zB. PDF) muss auf die o.g.
Webseite mindestens ein Link gesetzt werden.

Bitte senden Sie uns ein Belegexemplar Ihrer Veröffentlichung zu.

Wenn Sie die Pressemitteilung abändern möchten, sprechen Sie vorab mit uns. Gerade
in rechtlichen Beiträgen kann eine Änderung von Formulierungen schnell zu falschen
Darstellungen der Rechtslage führen!

mailto:winter@anwaltonline.com

